Häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten 

Hier bieten wir Ihnen zunächst einige Erläuterungen zu naturschutzfachlichen Begriffen - wie zum Beispiel Naturschutzgebiet, Nationalpark, Naturpark, FFH-Gebiet oder Biosphärenreservat.

Weiterhin lesen Sie hier Antworten auf Fragen, die häufig von Besuchern gestellt werden. Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie die Geschäftsstelle, wir nehmen Ihre Fragen gerne hier auf!
29 Fragen zum Nationalpark ... 
(angelehnt an Fragenstellungen zum geplanten NLP Senne, vielen Dank an HOLGER BELZ vom Forschungszentrum Senne!)
	 1.    
	Ist ein Nationalpark nicht so was wie ein Naturschutzgebiet? 
Und was ist eigentlich ein Naturpark?
Was ist also gemeint mit all diesen Begriffen?
	      
	 Antwort


	 2.    
	Kann nach der Nationalparkausweisung jeder überall hin laufen oder bleibt der ehemalige Truppenübungsplatz weiterhin gesperrt?
	      
	 Antwort


	 3.  
	Machen denn die zu erwartenden Besucher nicht auch viel Natur kaputt ?
	      
	 Antwort


	 4.  
	... und schmeißen ihren Müll einfach so in die Landschaft?
	      
	 Antwort


	 5.  
	Gibt es in Zukunft dann Verkaufsstände im Nationalpark?
	      
	 Antwort


	 6.  
	Darf ich meinen Hund mit in den Nationalpark nehmen?
	      
	 Antwort


	 7.  
	Wer bestimmt, wo die Wanderwege und Radfahrwege verlaufen ?
	      
	 Antwort


	 8.  
	Darf ich mit meinem Mountainbike in den Nationalpark ?
	      
	 Antwort


	 9.  
	Darf ich noch Holz aus dem Wald holen?
	      
	 Antwort


	10.  
	Wer bezahlt die Einrichtung des Nationalparks Eifel ?
	      
	 Antwort


	11.  
	Warum überhaupt schützen ?
	      
	 Antwort


	12.  
	Aber der ehemalige Truppenübungsplatz liegt doch voll mit Munition und Altlasten !
	      
	 Antwort


	13.  
	Was passiert mit der "Burg Vogelsang" ?
	      
	 Antwort


	14.  
	Was passiert mit den ehemaligen Beschäftigten von Camp Vogelsang ?
	      
	 Antwort


	15.  
	Kann Vogelsang heute besichtigt werden ?
	      
	 Antwort


	16.  
	Wie verläuft die Konversion Vogelsangs ?
	      
	 Antwort


	17.  
	Was ist ein Entwicklungsnationalpark ?
	      
	 Antwort


	18.  
	Wer erstellt den Nationalparkplan ?
	      
	 Antwort


	19.  
	Was ist Waldumbau ?
	      
	 Antwort


	20.  
	Wie wird aus Fichtenforst ein Buchenwald ?
	      
	 Antwort


	21.  
	Wer verwaltet eigentlich den Nationalpark ?
	      
	 Antwort


	22.  
	Was sind denn Nationalpark-Botschafter ?
	      
	 Antwort


	23.  
	... und was sind Naturführer, Waldführer, was sind Ranger ?
	      
	 Antwort


	24.  
	Hat so ein Nationalpark auch Einfluss auf die regionale Wirtschaft oder Arbeitsplätze ?
	      
	 Antwort


	25.  
	Wie wird sich das Preisniveau in der Region entwickeln ?
	      
	 Antwort


	26.  
	Kommt die Einrichtung eines Nationalparks schließlich der Natur und uns Bürgern zugute oder nur den Gemeinden und der Politik ?
	      
	 Antwort


	27.  
	Welche Aufgaben hat der Förderverein ?
	      
	 Antwort


	28.  
	Wie kann ich mich an der Entstehung und Entwicklung des Nationalparks beteiligen ?
	      
	 Antwort


	29.  
	Schluss: Was ist schon alles erreicht worden?
	      
	 Antwort






... und 29 Antworten zum Kennenlernen des Nationalparks Eifel 
	1.  
	Ist ein Nationalpark nicht so was wie ein Naturschutzgebiet? 
Und was ist eigentlich ein Naturpark?


Naturschutzgebiet
Landschaftsschutzgebiet
Nationalpark
Biosphärenreservat
Naturpark
FFH- / EG-Vogelschutzgebiet
Nicht nur unter Laien gibt es oftmals Verwirrung im Dschungel verschiedener Begriffe, die alle den Naturschutz zum Ziel haben, sich inhaltlich und in ihrer Zielrichtung jedoch wesentlich unterscheiden.
Ein Nationalpark hat etwa genauso wenig mit einer Parkanlage zu tun wie ein Biosphärenreservat mit nordamerikanischen Indianern, und das FFH-Gebiet bezeichnet noch weniger die Empfangsregion des gleichnamigen Radiosenders!
Was ist also gemeint mit all diesen Begriffen?

Die Rechtsgrundlage des Natur- und Landschaftsschutzes in Deutschland bildet das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) von 1976 (Neufassung 2002) als Rahmengesetz und das Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft - Landschaftsgesetz (LG).
Dem Naturschutz werden durch diese Gesetze Möglichkeiten in Form von unterschiedlichen Schutzgebietskategorien an die Hand gegeben, um besonders schützenswerte Gebiete vor Zerstörung und Ausbeutung zu bewahren. 

Unter anderem sind dies:
Naturschutzgebiet 
( § 23 BNatSchG / § 20 LG)


In einem Naturschutzgebiet sollen Lebensgemeinschaften und Lebensstätten von Tier- und Pflanzenarten aus ökologischen, wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit erhalten bleiben.
Naturschutzgebiete genießen einen intensiven Flächenschutz, in denen Zerstörung, Veränderung oder Beschädigung verboten sind. Pflegemaßnahmen zur Erhaltung oder zur Entwicklung eines Biotops (wie z. B. die Pflege von Heideflächen) sowie wissenschaftliche Forschung können zugelassen sein. Zudem kann unter Umständen auch eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung erfolgen.
Naturschutzgebiete sind zum Beispiel die Buntsandsteinfelsen im Rurtal oder das Perlenbachtal bei Monschau
Naturschutz in der Region
Bestimmte Teile unserer Landschaft werden als Naturschutzgebiete ausgewiesen, weil man die Lebensräume seltener Pflanzen und Tiere erhalten will. Doch mit der Ausweisung alleine ist es nicht getan. Die eigentliche Naturschutzarbeit beginnt dann erst. Die Naturschutzgebiete müssen auch fachlich betreut werden, um sie in ihrem Zustand zu erhalten, Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen und entsprechende Pflegemaßnahmen durchzuführen.
Dazu bedienen sich das Land Nordrhein-Westfalen und die Kreise und kreisfreien Städte unter anderem der Biologischen Stationen. Dies sind in der Regel Vereine, die ihre haupt- und ehrenamtlichen Kräfte für die Betreuung der Naturschutzgebiete einsetzen.
Die Aufgaben sind vielfältig: Neben der rein wissenschaftlichen Betreuung, d. h. der Erfassung und Bewertung von seltenen Pflanzen und Tieren, werden Pflegemaßnahmen durchgeführt und Öffentlichkeitsarbeit betrieben. 
In der Eifel betreuen die Biologischen Stationen der Kreise Aachen, Düren und Euskirchen seit 1992 Naturschutzgebiete. Dazu gehören u. a. auch die Buntsandsteinfelsen im Rurtal. 
nach oben
zur Fragenauswahl


Landschaftsschutzgebiet
( § 26 BNatSchG / § 21 LG)

Landschaftsschutzgebiete dienen der Erholung oder werden wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit des Landschaftsbildes ausgewiesen. In ihnen herrschen zwar Einschränkungen für Bebauung und bestimmte Veränderungen und Nutzungen mit Folgen für das Landschaftsbild oder den Naturhaushalt, doch so strenge Schutzbestimmungen wie in Naturschutzgebieten oder Nationalparks bestehen nicht. Aus diesem Grund schied auch diese Schutzform für den ehemaligen Truppenübungsplatz aus. 
nach oben
zur Fragenauswahl

 

Nationalpark
( § 24 BNatSchG / § 43 LG)
Nationalparke stellen großräumige Gebiete dar, die von besonderer Eigenart sind, die Voraussetzungen eines Naturschutzgebietes erfüllen und vom Menschen nicht oder nur wenig beeinflusst sind.
Seit der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahr 2002 können auch Gebiete als Nationalpark ausgewiesen werden, die sich in einen Zustand entwickeln können, der einen möglichst ungestörten Ablauf von Naturvorgängen gewährleistet (Entwicklungsnationalpark).
Um auch international von der IUCN anerkannt zu werden, soll sich ein Nationalpark auf mindestens 75% seiner Fläche frei entwickeln und regulieren können; auf maximal 25% der Fläche kann der Mensch pflegend einwirken. Dies würde im Fall der Eifel für die Erhaltung bestimmter Offenlandbiotope vor allem im Bereich des ehemaligen Truppenübungsplatzes Vogelsang, aber auch in den Narzissentälern geschehen können.
Im Gegensatz zu Naturschutzgebieten sollen in Nationalparken ausdrücklich auch Belange der Umweltbildung, der Forschung und des Naturerlebens durch den Menschen eine Rolle spielen.

Nationalparke gibt es zum Beispiel im Bayerischen Wald, im Wattenmeer oder im Harz.
nach oben
zur Fragenauswahl

 


Biosphärenreservat
( § 25 BNatSchG / im LG nicht verankert)

Bereits seit 1976 können im Rahmen des internationalen UNESCO-Programms Der Mensch und die Biosphäre Biosphärenreservate anerkannt werden, doch erst 1998 wurde diese Kategorie in das Bundesnaturschutzgesetz eingeführt.
Das Ziel eines solchen Schutzgebietes ist es, großflächige Natur- und Kulturlandschaften sowie ihre nachhaltige Bewirtschaftung durch den Menschen zu erhalten und zu entwickeln. Die in ihnen lebenden und wirtschaftenden Menschen sollen beispielhaft Modelle für den Schutz und die Pflege von Natur und Kultur entwerfen.
Durch die Zonierung in eine Kernzone (ohne menschliche Eingriffe), eine Pflegezone (Erhaltung und Pflege von Ökosystemen, die durch den Menschen entstanden oder beeinflusst sind) und eine Entwicklungszone (Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum der Bevölkerung) werden verschiedene Entwicklungsziele verfolgt. Die Kernzone muss mindestens 3 % der Gesamtfläche einnehmen, die Pflegezone mindestens 10 % und die Entwicklungszone mindestens 50 %. Der wirtschaftende Mensch spielt in einem Biosphärenreservat also eine besondere und bedeutende Rolle.
Das Gebiet im Nationalpark Eifel ist fast gänzlich unbesiedelt. Daher ist diese Landschaft nicht wirklich als Modell auf andere Regionen übertragbar. Auch aufgrund der Größe von etwa 10 700 ha ist das Gebiet nicht als Biosphärenreservat durchsetzbar (Mindestgröße etwa 30 000 ha).

Biosphärenreservate finde ich zum Beispiel in der Schorfheide (Schorfheide-Chorin), im Spreewald, in der Rhön oder im Pfälzerwald.
nach oben
zur Fragenauswahl

 

Naturpark
( § 27 BNatSchG / § 44 LG)

Großräumige Gebiete, die aufgrund ihrer landschaftlichen Voraussetzungen gut für die Erholung bieten, können als Naturpark anerkannt werden. Die neue Fassung des Bundesnaturschutzgesetzes weist Naturparken auch eine Biotop- und Artenschutzfunktion zu. Die Naturparke ostdeutscher Prägung haben diesen Aspekt schon seit ihrer Ausweisung intensiv berücksichtigt. Naturparke werden geplant, gegliedert und erschlossen. In NRW gibt es 14 Naturparke. Zwei dieser Großschutzgebiete überschreiten nationale Grenzen.

Naturparke finde ich zum Beispiel: im Deutsch-Belgischen Naturpark Hohes Venn - Eifel; im Deutsch-Niederländischen Naturpark Maas-Schwalm-Nette.
nach oben
zur Fragenauswahl


 

FFH- / EG-Vogelschutzgebiet

Bleiben schließlich die großen Mysterien, das FFH-Gebiet und das EG-Vogelschutzgebiet:
Hierbei handelt es sich um zwei Kategorien, die Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft entstammen und seit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes auch dort Eingang fanden. Die Vogelschutzrichtlinie wurde 1979, die FFH(Fauna-Flora-Habitat)-Richtlinie 1992 von der Europäischen Gemeinschaft verabschiedet. Sie verpflichten die Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft bzw. Europäischen Union, unter dem Namen Natura 2000 ein Netz von Schutzgebieten einzurichten. Europaweit sollen Flächen unter Naturschutz gestellt werden, um die Artenvielfalt zu bewahren und die Lebensräume von wildlebenden Tieren und Pflanzen zu erhalten oder wiederherzustellen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die Bundesländer vom Bundesumweltministerium aufgefordert, eine Liste mit potenziellen Gebieten zu melden. Natürlich können auch bereits bestehende Naturschutzgebiete, Nationalparks und Bereiche von Biosphärenreservaten als Natura-2000-Gebiete gemeldet werden.
Nach der Meldung bzw. Anerkennung der Gebiete an die bzw. durch die Europäische Union ist der jeweilige Mitgliedsstaat verpflichtet, den langfristigen Schutz des Gebietes zu gewährleisten. 
Regelmäßige Erfolgskontrollen sind vorgeschrieben.
FFH-Gebiete finde ich zum Beispiel: im Kermeter oder in den Bachtälern des Truppenübungsplatzes Vogelsang. 
 

	2.  
	Kann nach der Nationalparkausweisung jeder überall hinlaufen oder bleibt der ehemalige Truppenübungsplatz weiterhin gesperrt?



 

Der ehemalige Truppenübungsplatz Vogelsang - die jetzige "Dreiborner Hochfläche" - ist auf ausgewählten Wegen für die Menschen zugänglich (Karte). Ökologisch besonders sensible Bereiche sowie Flächen mit einer Altlastenbeeinflussung werden weiterhin gesperrt bleiben müssen. Auf der Basis von wissenschaftlichen Erfassungen sowie den Voraussetzungen für ein Naturerleben wird derzeit im Rahmen der Nationalparkplanung ein Wegekonzept erarbeitet. 

Wie bereits erwähnt, wird der Nationalpark in zwei Zonen eingeteilt. Dabei wird zwischen der Kernzone und der Pflegezone unterschieden.
In der Kernzone soll die Natur ohne störende Einflüsse des wirtschaftenden Menschen sich selbst überlassen werden, während in der Pflegezone Eingriffe nötig sind (z. B. Pflege der Narzissenwiesen).

Die Zugänglichkeit des Nationalparks muss aber nicht auf die Pflegezone beschränkt sein. Wanderwege durch Kernzonen sind durchaus denkbar, jedoch gilt hier wie im gesamten Nationalparkgebiet ein striktes Wegegebot, d. h. die markierten Wanderwege dürfen nicht verlassen werden.
In einem Nationalpark ist (all das) erlaubt (was die Natur nicht schädigt oder nachhaltig stört) ...
Im Nationalpark dürfen Sie zum Beispiel

- das Gebiet auf ausgewiesenen Wegen erwandern

- auf gekennzeichneten Routen Fahrrad oder auf ausgewiesenen Wegen mit der Pferdekutsche fahren

- an Rastplätzen picknicken

- fotografieren



In der Edition Deutsche Nationalparke der Commerzbank finden wir hierzu folgendes:

Sie dürfen im Nationalpark Sinne und Seele pflegen
und von der Alltagswelt entspannen!
Sie dürfen sich freuen und
Wohlbehagen empfinden,
weil für Sie Störfaktoren wegfallen.
Sie können sich Zeit und Raum hingeben,
empfinden, genießen, kontemplativ
betrachten und atmen.
Sie dürfen eintreten, Sensoren stellen, Gedanken fassen,
draußen lassen, sich beleben.
Alles, was Sie in sich hineingenommen haben, nehmen Sie
mit nach draußen. Hat sich der Kreis noch nicht geschlossen,
können Sie wiederholen.
In Nationalparken herrschen aber auch Verbote, die das Gebiet und seinen Naturhaushalt vor Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nachhaltiger Störung bewahren. Neben der Arbeit der Nationalparkverwaltung hat auch das Verhalten der Besucher und Einheimischen einen entscheidenden Einfluss auf das Fortbestehen der Natur und ihrer Wechselbeziehungen. Aus diesem Grund gelten einige Verhaltensregeln, die den meisten von uns bestimmt selbstverständlich sind:
In einem Nationalpark ist es zum Beispiel nicht erlaubt...
- Pflanzen oder Tiere zu stören, zu schädigen oder zu beseitigen

- Tiere auszusetzen, Pflanzen anzusiedeln

- außerhalb der öffentlichen Straßen mit Kraftfahrzeugen oder Motorrädern zu fahren

- an nicht dafür vorgesehenen Stellen Lagerfeuer zu entfachen

- außerhalb von Zelt- und Campingplätzen in Wohnwagen / -mobilen oder Zelten zu übernachten

- Hunde frei laufen zu lassen

- wild in der Landschaft zu parken
 

	3.  
	Machen denn die zu erwartenden Besucher nicht auch viel Natur kaputt ?


Ein Nationalpark ist grundsätzlich für jeden zugänglich. Mit Hilfe von regulierenden Maßnahmen wie Besucherlenkung, Zonierung und Konzentrierung können Störungen und Zerstörungen in der Natur erfolgreich verhindert werden. Ein weiteres Anliegen eines Nationalparks ist es, die Besucher durch das Naturerlebnis und naturkundliche Bildung sensibler für die Natur und den Naturschutz zu machen.

Bei einem Blick in andere Nationalparke Deutschlands verflüchtigen sich schnell die Befürchtungen einer Zerstörung der Eifellandschaft durch Besucher.

Einerseits zeigen die Erhebungen anderer Nationalparkregionen, dass sich ihre Besucher zumeist gerade wegen der einmaligen Natur für einen Nationalpark als Reiseziel entschieden haben, somit größtenteils der Natur gegenüber wohlgesonnen sind und sich auch dementsprechend verhalten. Andererseits bestehen mit dem Instrument des Nationalparks Möglichkeiten, Besucher in einem gewissen Maße zu lenken, Verbote auszusprechen und Verstöße gegen selbige zu ahnden.

Das Besucherlenkungskonzept soll Besuchern aus der Region und Touristen von weiter her die Möglichkeit geben, Natur und Landschaft des Nationalparks Eifel kennen zu lernen und zu erleben, ohne sie jedoch zu gefährden oder gar zu zerstören.

Durch die zuvor schon angesprochene Zonierung eines Nationalparks werden besonders sensible Bereiche in einer sogenannten Kernzone speziell geschützt, indem in diesen Bereichen keine Beeinträchtigungen durch den Menschen geschehen dürfen. 

Auch die Konzentrierung von Besuchern auf touristische Anziehungspunkte sowohl innerhalb eines Nationalparks oder unmittelbar angrenzend bewirkt ein erwünschtes Steuern von Besucherströmen und eine Entlastung sensibler Bereiche.

Eine Lenkung von Besuchern ist durch ein zu erarbeitendes Verkehrskonzept und ein durchdachtes System an öffentlichen Verkehrsmitteln, durch Beschilderungen, Informationstafeln und Broschüren möglich. Außerdem wird ein umfangreiches und markiertes Wanderwegenetz sowohl für Radfahrer als auch für Wanderer und andere unverzichtbar. 

Schließlich muss versucht werden, die nie auszuschließenden sogenannten Unverbesserlichen auch mitzunehmen, indem durch Führungen, Exkursionen oder Naturerlebnispfade für die Natur und deren Schutz sensibilisiert wird. Wo, wenn nicht in einer intakten Natur, wäre ein besserer Ort dafür?
 

	4.  
	... und schmeißen ihren Müll einfach so in die Landschaft ?


Müllwegwerfer dürfen nicht akzeptiert werden. Aufklärung und Information werden testen, ob die sogenannten Unverbesserlichen wirklich unverbesserlich sind, oder ob diese Menschen nicht doch ein Gewissen besitzen, wenn sich ihnen die Naturschönheiten der Eifel präsentieren.

Viele Menschen tun Kommunen ihren Unmut kund, dass manche Mitbürger ihren Müll einfach so in die Landschaft werfen. Zu Recht! Doch ist dies wirklich ein Argument dafür, das Nationalparkgebiet in der Eifel nicht zugänglich zu machen? 
Dies würde ja bedeuten, jedes Stück Natur in Deutschland vor dem Menschen abschotten zu müssen. Das darf aber nicht die Zukunft des Naturschutzes sein. Wir brauchen Natur, um sie auch erleben zu können und uns in ihr aufhalten zu können. Nur so lernen wir sie kennen, achten und schützen! 

	5.  
	Gibt es in Zukunft dann Verkaufsstände im Nationalpark ?


Ein Nationalpark wird zum Wohl der Natur und Landschaft und nicht zuletzt für die Menschen eingerichtet. Touristische Infrastruktur wird sich vor allem außerhalb seiner Grenzen befinden. Ein Nationalpark ist kein Rummelplatz!
In der Nationalparkverordnung wird ganz eindeutig festgelegt, welche Aktivitäten erlaubt sind und welche nicht. Die Verordnung für den Nationalpark Eifel orientiert sich im Übrigen eng an denen anderer Nationalparke. Aus diesem Grunde ist es wie in allen übrigen 13 Nationalparken Deutschlands verboten, bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern, Warenautomaten, Verkaufswagen oder andere mobile Verkaufsstände aufzustellen oder abzustellen.
	6.  
	Darf ich meinen Hund mit in den Nationalpark nehmen ?


Hunde sind im Nationalpark erlaubt. Der Anblick eines Hasen oder eines Rehs kann aber selbst beim gehorsamsten Hund den Jagdtrieb erwachen lassen. Hunde müssen daher an der Leine geführt werden. Seinen Hund anzuleinen ist im übrigen auch ein Gebot der Höflichkeit gegenüber anderen Wanderern und Radfahrern, denn nicht alle Menschen sehen im Hund den vierbeinigen Freund des Menschen.
 
	7.  
	Wer bestimmt, wo die Wanderwege und Radfahrwege verlaufen ?


Um eine aus naturschutzfachlicher und touristischer Sicht optimale Besucherlenkung im Nationalpark zu erreichen, wird im Rahmen der Nationalparkplanung ein Wegeplan erarbeitet. Dabei werden einige Wege wegfallen, dafür aber auch neue erschlossen werden. Der Besucher wird alle Lebensraumtypen, die im Nationalpark vorkommen, erleben können. Denn der Mensch fühlt sich nur verantwortlich für das, was er schätzen gelernt hat. Im Nationalpark wird es Wege für Wanderer, Radfahrer, Reiter und Skiwanderer geben.
 

	8.  
	Darf ich mit meinem Mountainbike in den Nationalpark ?


Die Radwege dürfen selbstverständlich auch mit Mountainbikes befahren werden. Es wird innerhalb des Nationalparks allerdings keine Off-road-Pisten geben. Um auch den Mountain-Bikern die Ausübung ihres Sports zu ermöglichen, wurde und wird ein Konzept entwickelt, das rund um den Nationalpark spezielle Strecken auch für Mountainbiker ausweist.
 

	9.  
	Darf ich noch Holz aus dem Wald holen ?


Diese Frage kann für die nähere Zukunft nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden.

Im Nationalpark selbst ist der Laubholzeinschlag schon seit Ende 2001 eingestellt worden. Besonders in den Jahren des Waldumbaus wird jedoch in den Nadelwaldbereichen noch Holz geschlagen werden. Dies kann für private Zwecke erworben werden. Die technisch gut mögliche Umstellung der Heizung von Laub- auf Nadelholz bietet sich daher an. Wer weiter mit Buchenholz heizen und sein Holz selbst holen will, muss auf andere Waldgebiete ausweichen. Immerhin sind die Waldflächen im Nationalparkgebiet nicht die einzigen der Region. Zu berücksichtigen ist, dass in Kommunalforsten der verschiedenen Kommunen die Bestimmungen für Selbstversorger unterschiedlich sind (bei den Städten und Gemeinden nachfragen!).
 

	10.  
	Wer bezahlt die Einrichtung des Nationalparks Eifel ?


Die Einrichtung des Nationalparks Eifel wird in erster Linie finanziell durch das Land Nordrhein - Westfalen getragen. Es ergaben und ergeben sich darüber hinaus viele Möglichkeiten öffentlicher Förderung (EU, Bund, Land, Stiftungen) ergeben.
Die Einrichtung des Nationalparks Eifel und der Nationalparkverwaltung wird finanziell vor allem durch das Land Nordrhein-Westfalen bestritten. Die Nationalparkverwaltung wird durch das Nationalparkforstamt Eifel ausgeübt und untersteht so dem MUNLV.
Außerdem gibt es zahlreiche Angebote der gezielten öffentlichen Förderung von Umweltprojekten auf der Ebene von Kommune, Land, Bund und Europäischer Union, nicht nur für einen Nationalpark speziell, sondern insbesondere auch für klein- und mittelständische Unternehmen in der Region. Die Nutzung von Fördermitteln hilft dabei den Unternehmen, betrieblichen Umweltschutz zu verbessern, ohne finanzielle Belastungen hinnehmen zu müssen. 

 

	11.  
	Warum überhaupt schützen ?


Die Sperrung des Gebietes infolge der militärischen Nutzung ist ein guter Schutz für die Natur! Als die Belgier ihren Abzug ankündigten und auch schon vorher! -, wurden schnell Ideen laut, welche die Landschaft des ehemaligen Truppenübungsplatzes durch Freizeitnutzungen, wie z. B. Befahren mit Geländemotorrädern, durch Straßenbau oder vermeintlich trendige kommerzielle Nutzungen wie einem Center Parc gefährden könnten. Ein Nationalpark dagegen schützt nicht nur die Natur und den Ablauf natürlicher Prozesse, sondern unterstützt gleichzeitig das Erleben dieser einzigartigen Landschaft, ohne sie zu beeinträchtigen. 
Während sich das Umfeld des ehemaligen Truppenübungsplatzes im letzten Jahrhundert rasant veränderte, wurde die Landschaft des einstigen Übungsgeländes durch die militärische Nutzung und begleitende Pflegemaßnahmen in ihrer Erscheinung konserviert. Es gab keinen zerschneidenden Straßen(aus)bau, keine Besiedlung oder Gewerbeansiedlung, weder intensive Landwirtschaft noch Flussbegradigungen. Zahlreichen Tier- und Pflanzenarten kam dies zugute. 
Die Belgischen Streifkräfte nahmen Umweltbelange früh ernst. Es wurde darauf geachtet, Bodenerosion zu vermeiden und das Grundwasser nicht zu verunreinigen. 
Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass all diese Maßnahmen den militärischen Zielen untergeordnet wurden und vor allem der Erhaltung eines relativ vielseitigen Übungsplatzes dienten. Die Landschaft des ehemaligen Truppenübungsplatzes soll viele verschiedene Elemente besitzen und kleinräumig strukturiert sein, um den Soldaten realistische Übungsvoraussetzungen zu gewährleisten.
In einem Nationalpark werden sich die Bemühungen dagegen auf den Naturschutz konzentrieren. Neben der behutsamen Erschließung für die Öffentlichkeit, Umweltbildungsarbeit und Forschungstätigkeit steht die natürliche Entwicklung des Nationalparkgebietes im Mittelpunkt.
 

	12.  
	Aber der ehemalige Truppenübungsplatz liegt doch voll mit Munition und Altlasten !


Bereiche, die Altlasten, Munition und Munitionsreste aufweisen, werden weiterhin gesperrt bleiben. Sofern technisch und finanziell möglich, sollten diese beseitigt werden.
Einige militärisch genutzte Bereiche des einstigen Truppenübungsplatzes weisen eine Belastung an Munition und Munitionsresten auf; Blindgänger sind selten, aber vorhanden.
Daneben existieren tatsächlich noch Altlasten aus den beiden Weltkriegen. Teilweise ist bis heute nicht geklärt worden, um welche Stoffe es sich handelt oder in welchen Umfang sie genau auf Vogelsang lagern. Die ab dem 01. Januar 2006 neu eingerichteten Wege sind von Kampfmitteln beräumt worden.


	13.  
	Was passiert mit der "Burg Vogelsang" ?


Zur Nutzung der Gebäude gibt es eine Reihe von Nutzungsvorschlägen. Internationale Jugendbegegnungsstätte, Informationszentrum Nationalpark, Sitz der Nationalparkverwaltung, Lernort und Dokumentationszentrum sind nur einige der Ideen, wie die ehemalige Ordensburg genutzt werden könnte. Ehe die Gebäude aber bezogen werden können, stehen vielfach Sanierungs- und Umbauarbeiten im Vordergrund. Um die Möglichkeiten für die Folgenutzung auszuloten, wurde eine vom Kreis Euskirchen in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie erarbeitet. Der Arbeitskreis Vogelsang im Förderverein Nationalpark Eifel hat ein Nutzungskonzept erarbeitet. Im Jahr 2005 wurde eine Standortentwicklungsgesellschaft gegründet, die den Weg von Vogelsang entscheidend mitbestimmen soll. Der Förderverein ist Mitgesellschafter in dieser Institution.
 

	14.  
	Was passiert mit den ehemaligen Beschäftigten von Camp Vogelsang ?


 

Die umfangreichen Bemühungen des Fördervereins und anderer Institutionen um die Zukunft der ehemaligen Zivilbeschäftigten waren leider nicht von dem erwünschten Erfolg gekrönt. Zu Beginn des Jahres 2006 waren immer noch viele ehemalige Angestellte auf Arbeitssuche.
 

	15.  
	Kann Vogelsang heute besichtigt werden ?


Eine Besichtigung sowohl des Gebäudekomplexes als auch des ehemaligen Truppenübungsplatz-Gebietes ist seit dem 01. Januar 2006 möglich. Der Gebäudekomplex hat eingeschränkte Öffnungszeiten und ist im Winter täglich von 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr zugänglich. 
 

	16.  
	Wie verläuft die Konversion Vogelsangs ?


Die Konversion Vogelsangs wird in Abstimmung mit dem Konversionsbeauftragten der NRW-Landesregierung federführend vom Kreis Euskirchen wahrgenommen. Im April 2002 nahm unter der Leitung des Landrates Günter Rosenke eine Lenkungsgruppe Konversion ihre Arbeit auf, der neben den Konversionsbeauftragten des Landes und der Bezirksregierung Köln der Bürgermeister der Stadt Schleiden, Vertreter der Kreise Aachen und Düren, der Belgischen Streitkräfte, des Vereins Naturpark Nordeifel und des Fördervereins Nationalpark Eifel angehörten. Diese Lenkungsgruppe hat Ende 2004 ihre Tätigkeit eingestellt - die Aufgaben wurden von 2005 gegründeten Standortentwicklungsgesellschaft übernommen. Die  Aufgabe der Lenkungsgruppe bestand im Wesentlichen darin, Pläne und Überlegungen zum bebauten Bereich Vogelsangs, d.h. zur ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang, zu entwickeln. Oberste Priorität hatte dabei die Nationalparkverträglichkeit aller zukünftigen Nutzungen; d. h., dass keine Nutzungen vorgesehen werden können, die den Inhalten und Zielen der zum 1. Januar 2004 in Kraft getretenen Nationalpark-Verordnung zuwiderlaufen. Daneben soll die Konversion dazu verhelfen, nicht nur die bestehenden zivilen Arbeitsplätze auf Vogelsang zu erhalten, sondern auch neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Im April 2003 hat der Kreis Euskirchen den vom Bund, dem Land NRW und den Kreisen Euskirchen, Aachen und Düren finanzierten Auftrag zu einer Machbarkeitsstudie vergeben, die bis zum November 2003 abgeschlossen wurde. Deren Ziel ist die Darstellung der gewerblichen, touristischen, kulturellen, institutionellen Nutzungsalternativen unter der Prämisse einer betriebswirtschaftlich rentablen Folgenutzung, die Darstellung der Arbeitsplatzeffekte von zivilen Folgenutzungen und der Ausstrahlungseffekte in die Region. Bereits im November 2002 hat daneben als erster der Arbeitskreis Vogelsang im Förderverein Nationalpark Eifel ein inzwischen fortgeschriebenes Nutzungskonzept vorgelegt. Dieses Konzept wird auch berücksichtigt in den Planungen eines am 20. Mai 2003 gegründeten Fachbeirates beim Kreis Euskirchen, der eine Dokumentationsstätte mit ständigen Ausstellungen zur Erziehungsgeschichte nicht nur im Dritten Reich und zur Geschichte der Euregio Maas-Rhein erarbeiten wird. Neben Historikern aus der Bundesrepublik, Belgien und den Niederlanden gehören diesem Beirat auch Vertreter des Kreises Euskirchen und des Fördervereins Nationalpark Eifel an; den Vorsitz hat mit Dr. Volker Dahm vom Institut für Zeitgeschichte in München ein Historiker, dessen Erfahrungen in der Planung und Etablierung des Dokumentationszentrums Obersalzberg in die Gestaltung Vogelsangs einfließen werden. Damit liegen erste Konzepte für die zivile Nutzung vor, die bis zur Entscheidungsreife gebracht werden müssen. Es bleibt abzuwarten, welche Nutzungen im einzelnen realisiert werden, allerdings scheint eines bereits sicher: Neben einem Nationalpark-Zentrum mit Besucherzentrum wird die Geschichte Vogelsangs und der Region dokumentiert. Vogelsang wird damit zu einem zivilen Ort, an dem Natur und Geschichte zu einer neuen, für die gesamte Region attraktiven Adresse führen, die als Bildungs- und Erlebniszentrum auch mit touristischem und wirtschaftlichem Nutzen in die Eifel ausstrahlt.
 

	17.  
	Was ist ein Entwicklungsnationalpark ?



Die IUCN ordnet Schutzgebiete in verschiedene Kategorien ein. Eine der höchsten Kategorien ist der Nationalpark der IUCN-Kategorie II. Dazu gehört, dass auf 75 % der Gesamtfläche kein menschlicher Eingriff erfolgen darf (Vorrang für Prozessschutz). In den Wäldern des Nationalparks wird es noch auf Jahrzehnte hinaus notwendig sein, aktiv den Waldumbau zu fördern (s. Frage: Waldumbau). Daher ist der Nationalpark Eifel zum Zeitpunkt der Ausweisung noch kein Nationalpark nach IUCN-Kriterium II. Weil es aber möglich ist, innerhalb einer vertretbaren Zeitspanne von etwa 30 Jahren die Kriterien und damit das Ziel - die Anerkennung nach IUCN Kategorie II zu erreichen, bezeichnet man den Nationalpark Eifel als sogenannten Entwicklungsnationalpark. Die Ausweisung eines solchen Gebietes ist nach dem neuen Bundesnaturschutzgesetz möglich. 
	18.  
	Wer erstellt den Nationalparkplan ?


Der Nationalparkplan ist ein fortzuschreibendes Grundlagenwerk für den Nationalpark. Die Inhalte erstrecken sich vom Leitbild über eine Beschreibung des Gebietes bis zu den Pflegemaßnahmen, gehen über die Erschließung (oder auch Sperrung) von Wegen bis hin zur Anlage von Naturerlebnispfaden und Zentren. Mindestens alle 10 Jahre soll der Nationalparkplan fortgeschrieben werden, es handelt sich also um ein dynamisches Werk. Der Nationalparkplan wird von der Nationalparkverwaltung erstellt und vom Umweltministerium genehmigt. Die Erstellung des Nationalparkplans wird von einer Nationalpark-Arbeitsgruppe begleitet, in der Vertreter der Kreise, Kommunen und Vertreter weiterer wichtiger Institutionen vor Ort sitzen. Der erste Nationalparkplan für den Nationalpark Eifel soll drei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung, also am 1. Januar 2007, fertiggestellt sein. 
 

	19.  
	Was ist Waldumbau?


 

Große Gebiete des Nationalparks Eifel würden von Natur aus mit Buchenwald bestanden sein. Da aber aus historischen Gründen gerade im Südwesten des Gebietes die Fichte überwiegt, wird der natürlichen Entwicklung zum Buchenwald auf schonende Art und Weise nachgeholfen. Die Fichtenforste werden allmählich aufgelichtet, indem einzelne Bäume entnommen werden. Das Bild eines Kahlschlags entsteht dabei nicht. Entweder wandern die Buchen bzw. Laubbäume durch benachbarte Bestände auf natürliche Weise ein, oder es wird durch Saat von Bucheckern oder Pflanzung junger Buchen etwas nachgeholfen. Diese Flächen müssen gegattert werden, damit die jungen Buchen nicht vom Wild zertreten und abgefressen werden.
 

	20.  
	Wie wird aus Fichtenforst ein Buchenwald ?


Große Gebiete des Nationalparks Eifel würden von Natur aus mit Buchenwald bestanden sein. Da aber aus historischen Gründen gerade im Südwesten des Gebietes die Fichte überwiegt, wird der natürlichen Entwicklung zum Buchenwald auf schonende Art und Weise nachgeholfen. Die Fichtenforste werden allmählich aufgelichtet, indem einzelne Bäume entnommen werden. Das Bild eines Kahlschlags entsteht dabei nicht. Entweder wandern die Buchen bzw. Laubbäume durch benachbarte Bestände auf natürliche Weise ein, oder es wird durch Saat von Bucheckern oder Pflanzung junger Buchen etwas nachgeholfen. Diese Flächen müssen gegattert werden, damit die jungen Buchen nicht vom Wild zertreten und abgefressen werden.

 

	21.  
	Wer verwaltet eigentlich den Nationalpark ?


 

Die Verwaltung erfolgt durch das Nationalparkforstamt Eifel mit Sitz in Schleiden - Gemünd 
 

Aufgaben des Nationalparkforstamtes sind vor allem: 
· die Erarbeitung, Aufstellung und Fortschreibung des Nationalparkplans, des Wegeplans und des jährlichen Maßnahmenplans,
· der Betrieb und Unterhaltung des Nationalparks, 
· die Durchführung und Betreuung aller Maßnahmen des Naturschutzes, insbesondere Schutz und Pflege der gesamten Pflanzen- und Tierwelt,
· wissenschaftliche Beobachtung, Anregung, Vergabe und Koordinierung von wissenschaftlichen Untersuchungen und Forschungsvorhaben, 
· die Wahrnehmung der Bildungsaufgaben des Nationalparks einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit und
· die Regelung des Besucher- und Erholungsverkehrs.  
	22.  
	Was sind eigentlich Nationalpark-Botschafter ?


Geschulte Botschafterinnen und Botschafter stehen für den Nationalpark Eifel bereit. Ihr Ziel: Die Idee des Nationalparks in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Aber auch, die Bürgerinnen und Bürger durch Aufklärung und Meinungsbildung an dem Prozess der Nationalparkentwicklung zu beteiligen. Das Rüstzeug für ihre Botschafterrolle erhielten die 17 Botschafter in Lünen. 
"Aus rund 40 Bewerbungen haben wir uns 17 Teilnehmer so ausgesucht, dass ein möglichst breites Spektrum abgedeckt werden kann", erinnert sich Seminarleiter Jürgen Jansen vom Katholischen Forum für Erwachsenen- und Familienbildung an die Anfänge. So entstand ein buntes Berufsfeld vom Pädagogen, über den Rentner und Studenten bis hin zum Hochschullehrer, Biologen und Landespfleger. Sie kommen aus der Nationalparkregion sowie aus den Städten Bonn, Köln und Düsseldorf. Die Botschafterinnen und Botschafter bringen so die unterschiedlichsten Lebenserfahrungen mit in ihre Arbeit ein und können dementsprechend zielgerichtet bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen eingesetzt werden. 

Für die Teilnehmer war die fünftägige Schulung kostenlos. Dafür setzen sich die frisch gebackenen Botschafterinnen und Botschafter nun ehrenamtlich für den Nationalpark Eifel ein. In Lünen erhielten die Teilnehmer eine fundierte Schulung rund um die Themen Nationalpark, Eifel und die Ordensburg Vogelsang durch hochkarätige Referenten von der NUA, der LÖBF, dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege sowie vom Forstamt Schleiden und Förderverein Nationalpark Eifel. Die Grundlagen im Bereich der Moderations- und Kommunikationstechniken und der Umgang mit Konfliktsituationen wurden vom Katholischen Forum gelegt. 

Die Botschafter verstärken die wichtige Funktion des Mittlers zwischen Nationalpark und Bevölkerung. Ob interessierte Schulklassen, Naturschutzverbände, Vereine, Kommunen, öffentliche Einrichtungen oder Pfarrgemeinden, jeder kann die engagierten Ehrenamtlichen zu einem Vortrag, Workshop oder Gespräch einladen. Der Aktionsradius der Botschafter erstreckt sich über die Kreise Aachen, Düren und Euskirchen hinaus bis hin zu den Ballungszentren im Raum Düsseldorf-Köln-Bonn. Unter dem Einsatz verschiedener Medien klären sie auf und beantworten Fragen. Das Wichtigste: Sie lassen ihr Publikum nach der Veranstaltung nicht im Regen stehen. Anregungen, Bedenken oder Fragen der Veranstaltungen fließen über Feedback-Schleifen in den Förderverein Nationalpark Eifel e. V. und dadurch auch an weitere Institutionen zurück und bieten somit die Möglichkeit für jeden, aktiv an der Gestaltung des Nationalparks mitzuwirken. 

Bürgerinnen und Bürger oder Institutionen, die gerne einen Botschafter zu dem Thema Nationalpark allgemein oder auch zu einem spezielleren Bereich einladen möchten, können sich an den Förderverein Nationalpark Eifel in Gemünd wenden. Dort werden Anfragen angenommen und die Einsatzorte der Botschafter koordiniert. 

 

	23.  
	... und was sind Naturführer, Waldführer, was sind Ranger ?



Neben den Botschaftern, die vor allem Seminare, Ausstellungen, Tagungen und sonstige Veranstaltungen besuchen und Vorträge halten, sind es Naturführer, Gästeführer und Ranger, die später Führungen durch den Nationalpark machen werden. Während die Ranger (oder Nationalparkwächter, Naturwächter) die Kräfte der Nationalparkverwaltung etwa im Gelände und Infozentren sein werden, gibt es in der Nationalparkregion Initiativen wie die Gästeführer der Rureifel, die Führungen zu verschiedensten Themen anbieten. Von der NUA in Recklinghausen, aber auch z. B. in Ternell (Belgien) oder Nettersheim speziell auf das Gemeindegebiet bezogen - werden Ausbildungslehrgänge angeboten.
 

Ab dem Jahr 2004 wurden auch Waldführer ausgebildet, die Gäste durch das Gebiet des Nationalparks führen.
 
	24.  
	Hat so ein Nationalpark denn auchEinfluss auf die regionale Wirtschaft oder Arbeitsplätze ?


 

Die regionale Wirtschaft wird u. a. von dem Imagegewinn durch einen Nationalpark profitieren. Es werden zahlreiche neue Arbeitsplätze nicht nur in der Nationalparkverwaltung, sondern vor allem auch auf dem touristischen Sektor entstehen. 

Durch die Ausweisung des Nationalparks Eifel wird gleichzeitig eine neue Qualität als Wirtschaftsstandort erreicht. Ziel ist es nicht, Handel & Gewerbe und die in der Region lebenden und arbeitenden Menschen zu beeinträchtigen, sondern vielmehr neue Wege der Zusammenarbeit zwischen dem Naturschutz und der Wirtschaftsentwicklung zu beschreiten. 

Umweltschutz und Naturschutz sind mittlerweile zu wichtigen Werbefaktoren der deutschen Wirtschaft geworden. Wirtschaftsstandorte am Rande großer Schutzgebiete sind bei der Entscheidung über Neuansiedlungen von Betrieben außerordentlich beliebt. Neben dem hohen Imagegewinn durch den Nachbarn Nationalpark sind die Unternehmen darum bemüht, ihren Angestellten ein attraktives Umfeld mit hoher Lebensqualität zu bieten. Aber auch angestammte Unternehmen werden einen Standortvorteil im Konkurrenzkampf um qualifizierte Mitarbeiter besitzen. 

Die Wirtschaftszweige Handel und Gewerbe werden nicht nur alleinig durch die Einrichtung eines Nationalparks neue Impulse erfahren, ebenso werden sie von dem aufgewerteten Nationalparktourismus in der Eifel-Region profitieren. 

Durch das "Markenzeichen Nationalpark" erhält die Eifel ein positiv besetztes, unverwechselbares Image, das für viele Naturfreunde in Deutschland den Ausschlag für einen Besuch geben wird. Dabei sollen die Besucher zu einer Belebung der Region beitragen und nicht zu einer Belastung für die Einheimischen werden. 

Weitere Möglichkeiten einer positiven Wirtschaftsentwicklung: 
· Förderung von Produktvielfalt und regionaltypischen Erzeugnissen 
· Bessere Vermarktungs- und Absatzmöglichkeiten durch den Werbeeffekt Markenzeichen Nationalpark 
· Neue Erwerbsmöglichkeiten im Tourismus-/ Gastronomiebereich 
· Verbesserter Personennahverkehr 

 

	25.  
	Wie wird sich das Preisniveau in der Region entwickeln ?


Betrachtet man andere Regionen mit Großschutzgebieten, ist nicht davon auszugehen, dass aufgrund einer Nationalparkausweisung die Preise in den Eifelgemeinden steigen werden. 

Ein Blick in andere Großschutzgebietsregionen zeigt, dass in traditionellen Ferienregionen wie an der Nordseeküste (Wattenmeer), an der Ostsee (Nationalpark Jasmund / Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft) oder in der Rhön (Biosphärenreservat Rhön) das allgemeine Preisniveau tatsächlich gestiegen ist. Ebenso aber auch in Ferienregionen ohne Nationalparke oder Biosphärenreservate. 

Die Schutzgebiete können also kaum der Grund für eine Verteuerung sein. Denn in bislang touristisch weniger erschlossenen Regionen, in denen vor kurzer Zeit ein Schutzgebiet eingerichtet wurde, hat sich seitdem keine Verteuerung abgezeichnet (Odertal / Nationalpark Unteres Odertal, Hainich / Nationalpark Hainich, Barnim-Uckermark / Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin). 

Sogar die bei Touristen seit langem beliebte Nationalparkregion des Bayerischen Waldes ist bekannt für normale und faire Preise. 
	26.  
	Kommt die Einrichtung eines Nationalparksschließlich der Natur und uns Bürgern zugute oder nur den Gemeinden und der Politik ?


 

Nationalparke haben zwar vorrangig das Ziel, die unbeeinflusste natürliche Entwicklung eines Ökosystems zu gewährleisten und somit zahlreiche Pflanzen und Tierarten zu schützen, aber sie wirken weit über den eigentlichen Schutzgedanken hinaus in andere Lebensbereiche hinein.

Für den Erfolg des Nationalparkkonzepts ist es besonders wichtig, dass die Bevölkerung der Nationalparkregion den Nationalpark annimmt und zu ihrem Thema macht. Wenn also nicht nur die Belange der Natur, sondern auch die der einheimischen Bevölkerung berücksichtigt werden, profitieren alle Beteiligten von einem Nationalpark. Unter anderem auf folgende Vorteile dürfen wir uns freuen: 
· Imagegewinn der gesamten Region 
· Wirtschaftliche Impulse 
· Bessere Vermarktungschancen für regionale Produkte 
· Arbeitsplätze 
· Möglichkeiten der öffentlichen 
Förderung 
· Einnahmen für die Gemeinden 
· Schutz der Natur und Heimat 
· Gesteigerte Lebensqualität
	27.  
	Welche Aufgaben hat der Förderverein ?


Der Förderverein unterstützt seit seiner Gründung im März 2002 die Errichtung des Nationalparks durch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, Fachverbänden und Vereinen. Die Wahrung der Naturschutzinteressen einerseits und die Förderung von Bildung, Kultur, Tourismus und Wirtschaft andererseits bilden die Arbeitsschwerpunkte des Vereins. In Arbeitskreisen bringen sich interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Ideen und Vorschlägen zum Nationalpark ein. So entwickelt sich ein Nationalpark unter Beteiligung der Bevölkerung. Der Förderverein wird den weiteren Werdegang des Nationalparks Eifel intensiv begleiten.
l
	28.  
	Wie kann ich mich ander Entstehung und Entwicklung des Nationalparks beteiligen ?



Jeder kann sich durch Mitarbeit in den Arbeitskreisen des Fördervereins an der Ideenentwicklung für den Nationalpark beteiligen. Diese Ideen werden an zuständige Stellen wie etwa Behörden transportiert. Der Förderverein weist folgende Arbeitskreise auf: 
· Bildung / Wissenschaft / 

 HYPERLINK "http://www.foerderverein-nationalpark-eifel.de/pages/aks/bwoe.php" Öffentlichkeitsarbeit 
· Infrastruktur 
· Nutzer / Touristik 
· Ökologie 
· Vogelsang 
Dazu haben einige Arbeitskreise Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit speziellen, den jeweiligen AK betreffenden Themenstellungen befassen (s. Rubrik "Arbeitskreise" auf der Homepage). 
	29.  
	Schluss: Was ist schon alles erreicht worden?


Die Entstehung des Nationalparks Eifel hat von der Idee bis zur Verwirklichung gerade einmal 2 Jahre gedauert. Bei der Gründung des Fördervereins sind die Initiatoren von Interessenten geradezu überrannt worden. Welcher Verein gründet sich schon mit rund 350 Mitgliedern? Das Interesse der Bevölkerung am Nationalpark Eifel war und ist enorm. Ebenso beachtenswert war und ist der Arbeitseifer, den über 100 Mitglieder in den verschiedenen Arbeitskreisen an den Tag legen. Menschen aus der ganzen Region und darüber hinaus brachten und bringen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten mit in die Arbeit ein, so dass in kürzester Zeit eine ganze Reihe von Konzepten und Diskussionsvorlagen erarbeitet und der Öffentlichkeit vorgestellt werden konnte. 

Doch auch nach Ausweisung des Nationalparks bedarf die Entwicklung des Gebietes zahlreicher Kräfte auch aus dem Umfeld.

Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Nationalpark Eifel nicht nur eine riesige Chance, unsere Natur zu schützen, sondern auch gut für uns alle, die wir in der Region arbeiten und leben. 
 

